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ANFRAGE 

Gemeindevertretung 
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Anfragenbearbeitung: 
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FD I/1 020/70-7 

Anfragedatum: 
24.02.2018 

Eingang am:  
24.02.2018 

 
 
 
Tempolimit auf der Feldbergstraße 
 
 
Anfragensteller: 
WGN-Fraktion  
 
 
Frage: 
 
Die Feldbergstraße zwischen Oberjosbach und Niedernhausen ist durchgehend mit Tempo 
50 beschildert. 
 

a) Warum ist diese Tempovorschrift nicht von Niedernhausen nach Oberjosbach 
eingerichtet? 
 

b) wird die Gemeinde dies in Zukunft veranlassen? 
 
 
Antwort: 
 
Aus verkehrspolizeilicher Sicht waren bei bisherigen Überprüfungen der Situation keine 
hinreichenden Gründe ersichtlich, die eine Reduzierung der geltenden 
Höchstgeschwindigkeit erforderlich machten.  
 
Diese- seit den 90er Jahren- bestehende Rechtsansicht der zuständigen Stellen wird derzeit 
auf Veranlassung der Gemeinde aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung überprüft, um 
in Erfahrung zu bringen, inwieweit eine Veränderung der Beschilderung erforderlich ist. 
 
 
Niedernhausen, den 06.03.2018  
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